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RS OGH 1964/9/1 1Ob85/64
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 01.09.1964

Norm

GmbHG §4

GmbHG §39 Abs2

GmbHG §41

Rechtssatz

Jede Bestimmung des Gesellschaftsvertrages, die auf die Möglichkeit hinausläuft, einen Gesellschafter an der

Ausübung des Stimmrechtes zu hindern, ist gesetzwidrig. Von einer Behinderung des Stimmrechtes kann wohl nicht

schlechthin in jedem Fall einer Festlegung von Voraussetzungen für die als Bevollmächtigte zugelassenen Personen

gesprochen werden; wesentlich erscheint aber, daß der Gesellschafter, der sich vertreten lassen will, jedenfalls eine

Person seines Vertrauens auswählen und entsenden können muß.
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